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Aktuelle Urteile

Haftung des Arbeitgebers bei Diskriminierung 
Ansprüche auf Entschädigung bei Verstößen gegen das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nach § 15 
Abs. 2 müssen gegen den Arbeitgeber gerichtet wer-
den. Wird bei der Ausschreibung von Stellen ein Per-
sonalvermittler eingeschaltet, haftet dieser für solche 
Ansprüche nicht.
BAG 8 AZR 118/13

Aktuelle Tarifentwicklung

Über die aktuelle Tarifentwicklung im Öffentli-
chen Dienst und in den Arbeitsvertragsrichtlini-
en des Deutschen Caritas Verbandes und der Dia-
konie werden wir regelmäßig auf der Homepage   
http://www.bhponline.de/. 

Sozialversicherungsgrenzen

Für das Jahr 2014 gelten folgende Rechengrößen:
Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversiche-
rungspflichtig, wenn sie im Jahr mehr als 53.550 € 
bzw. im Monat mehr als 4.462,50 € verdienen.
Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden 
von jährlich höchstens 48.600 € bzw. von monatlich 
höchstens 4.050 € berechnet.
Die Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und 
Arbeitslosenversicherung beträgt 71.400 € (alte Bun-
desländer – aBL) bzw. 60.000 € (neue Bundesländer 
– nBL) im Jahr.
Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträ-
ge werden von höchstens 5.950 € (aBL) bzw. 5.000 € 
(nBL) monatlich berechnet.
Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 
2.765 € (aBL)/2.345 € (nBL) monatlich, also 33.180 € 
(aBL)/28.140 € (nBL) jährlich festgelegt.
Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiterhin bei 450 € 
monatlich.
Der Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt 
unverändert 15,5 %. Davon tragen Arbeitgeber 7,3 % 
und Arbeitnehmer 8,2 %. Der Beitragssatz für die Pfle-
geversicherung liegt bei 2,05 % bzw. bei Kinderlosen, 
die das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, 2,3 %; 
der Rentenversicherungsbeitragssatz liegt bei 18,9 %. 
Sowohl der Beitragssatz zur Pflege- wie auch zur Ren-
tenversicherung befanden sich bei Ausarbeitung die-
ses Schreibens jedoch noch in der politischen Diskus-
sion. Der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung 
beträgt weiterhin 3 %.

Der Geschäftsbereich 6 informiert (Arbeits- und Tarifrecht) – ergänzende Informationen


